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Kurzfassung 

Eckdaten der Planjahre 2018 - 2021 

in Mio. Franken RE2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Operativer Cash Flow (+) / Cash Loss (-) 89.4 82.3 51.8 65.5 47.9 42.9

Operatives Ergebnis aus 

Verwaltungstätigkeit -30.7 -29.2 2.4 -10.4 9.6 13.8

Ausfinanzierung 'Ruhegehaltsordnung RR' 4.0

Abwertung Alpiq-Aktien 6.4

Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss) -20.3 -29.2 2.4 -10.4 9.6 13.8

Abschreibung Bilanzfehlbetrag PKSO 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3

Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) 7.0 -1.9 29.6 16.9 36.9 41.1

Nettoinvestitionen 126.4 128.1 152.5 149.6 135.0 134.7

Finanzierungsfehlbetrag 37.0 45.9 100.8 84.1 87.1 91.8

Nettoverschuldung 1'448.1 1'494.0 1'594.7 1'678.9 1'766.0 1'857.8

Nettoverschuldung je Einwohner in Fr. 5'349 5'484 5'818 6'087 6'364 6'654

Operativer Selbstfinanzierungsgrad 71% 64% 34% 44% 36% 32%

(= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)

Die Zahlen im VA17 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2016 aktualisiert.

Die Rechnung 2016 zeigt, dass die Anstrengungen für die Sanierung des Finanzhaushaltes mit 

den Massnahmenplänen 2013 und 2014 ihre Wirkungen nicht verfehlten. Das operative Ergebnis 

aus der Verwaltungstätigkeit ist um 64,6 Mio. Franken besser ausgefallen als geplant und weist 

erstmals seit Jahren wieder einen Ertragsüberschuss von 30,7 Mio. Franken aus. Gegenüber dem 

Vorjahr verbesserte sich das operative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit um 39,3 Mio. Fran-

ken.  

Der Voranschlag 2017 zeigt nochmals eine leichte Verbesserung gegenüber den Vorjahreszah-

len. Nachdem die Gesamtrechnung 2016 noch mit einem kleinen Aufwandüberschuss von 7,0 

Mio. Franken abschliesst, kann erstmals seit Jahren im 2017 wieder mit einem Ertragsüberschuss 

von 1,9 Mio. Franken (inkl. Abschreibung des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken) 

gerechnet werden. 

In den Jahren 2018 - 2021 verschlechtern sich die Zahlen jedoch aufgrund weiterhin steigender 

Kosten in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Umwelt (Sanierung Stadtmist-Deponien). Da-

bei sind die finanziellen Auswirkungen der angekündigten Steuervorlage 17 jedoch noch nicht 

berücksichtigt. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Integrierten Aufgaben- und Fi-

nanzplan 2018 - 2021 zur Kenntnisnahme.  

1. Ausgangslage

Im Legislaturplan 2013 - 2017 (SGB 188/2013) wird die Erreichung des Gleichgewichts im Finanz-

haushalt mit der höchsten Priorität versehen, der sich alle anderen Zielsetzungen unterzuordnen 

haben. 

Wie in den Integrierten Aufgaben- und Finanzplänen (IAFP) der Vorjahre bereits aufgezeigt und 

mit den Rechnungsabschlüssen 2012 bis 2014 auch bestätigt, hat sich die Finanzlage des Kantons 

seit dem Ende des Jahres 2011 drastisch verschlechtert. Um das seit 2012 bestehende strukturelle 

Defizit von rund 150 Mio. Franken zu beseitigen, hat der Kantonsrat die beiden Massnahmen-

pläne 2013 und 2014 im November 2012 bzw. März 2014 verabschiedet. Die Verbesserungen von 

rund 30 Mio. Franken (Massnahmenplan 2013) und rund 110 Mio. Franken (Massnahmenplan 

2014) bis ins Jahr 2018 sind im vorliegenden IAFP 2018 - 2021 enthalten.  

Die Rechnungen 2015 und 2016 zeigten, dass die Anstrengungen für die Sanierung des Finanz-

haushaltes mit den Massnahmenplänen 2013 und 2014 ihre Wirkungen nicht verfehlten. Im Jahr 

2015 schloss die operative Rechnung aus der Verwaltungstätigkeit (ohne die Kosten der einma-

ligen Ausfinanzierung der Kantonalen Pensionskasse von 1‘091,1 Mio. Franken) zwar noch mit 

einem Aufwandüberschuss von 8,6 Mio. Franken ab, dies ist aber um 86,7 Mio. Franken besser 

als die Rechnung 2014. In der Rechnung 2016 ist das operative Ergebnis aus der Verwaltungstä-

tigkeit sogar um 64,6 Mio. Franken besser ausgefallen als geplant und weist erstmals seit Jahren 

wieder einen Ertragsüberschuss von 30,7 Mio. Franken aus. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte 

sich das operative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit um 39,3 Mio. Franken.  

Der Voranschlag 2017 zeigt nochmals eine leichte Verbesserung gegenüber den Vorjahreszah-

len. Nachdem die Gesamtrechnung 2016 noch mit einem kleinen Aufwandüberschuss von 7,0 

Mio. Franken abschliesst, kann erstmals seit Jahren im 2017 wieder mit einem Ertragsüberschuss 

von 1,9 Mio. Franken (inkl. Abschreibung des Finanzfehlbetrages PKSO von 27,3 Mio. Franken) 

gerechnet werden. 

In den Jahren 2018 - 2021 verschlechtern sich die Zahlen jedoch aufgrund weiterhin steigender 

Kosten in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Umwelt (Sanierung Stadtmist-Deponien). Da-

bei sind die finanziellen Auswirkungen der angekündigten Steuervorlage 17 jedoch noch nicht 

berücksichtigt. 

1.1 Massnahmenpläne 2013 und 2014 

Die vom Kantonsrat genehmigten Massnahmen des Massnahmenplans 2013 sowie die Mass-

nahmen des Massnahmenplans 2014  sind in der Umsetzung und im IAFP 2018 - 2021 berücksich-

tigt.  

1.2 Finanzplanvorgaben 

Mit den Finanzplanvorentscheiden I zum vorliegenden IAFP vom 23. Januar 2017 (RBB Nr. 

2017/121) wurden die Departemente beauftragt, für die Erfolgsrechnung Massnahmen zu ent-

wickeln und zu realisieren, die es erlauben sollten, für das Jahr 2018 einen Ertragsüberschuss 

von 20 Mio. Franken zu präsentieren. 
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1.3 Steuervorlage 17 

Nach dem Nein zur Unternehmenssteuerreform III (USR III) ist nun zunächst der Bundesrat ge-

fordert, zusammen mit den Kantonen und den Parteien eine tragfähige Lösung zu erarbeiten. 

Laut Finanzminister Ueli Maurer braucht das jedoch seine Zeit und es wird kaum möglich sein, 

eine solche vor 2021 in Kraft zu setzen. Der Bundesrat beabsichtigt, im Sommer 2017 die Stoss-

richtung der neuen Vorlage zu präsentieren. 

Da die neue Vorlage des Bundes sowie der Zeitplan des Bundesrates zurzeit nicht bekannt sind, 

wird der IAFP 2018 - 2021 ohne Auswirkungen der Steuervorlage 17 erstellt. Der IAFP enthält 

somit keine Steuereinbussen bei den juristischen Personen, keine zusätzlichen Beiträge zum in-

nerkantonalen Finanzausgleich aber auch keine höheren Bundesbeiträge bei der Direkten Bun-

dessteuer. 

1.4 Zukunftsrisiken 

In den nächsten Jahren zeichnen sich weitere Risiken für den Finanzhaushalt des Kantons ab. Im 

vorliegenden IAFP 2018 - 2021 sind die zurzeit noch ungewissen finanziellen Auswirkungen der 

neuen Steuervorlage 17 nicht berücksichtigt. Diese dürften aber erheblich sein und auch den 

NFA-Ressourcenausgleich frühestens ab 2024 nachhaltig beeinflussen. 

1.5 Gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzliche Grundlage für den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan bildet § 16 des Geset-

zes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 

115.1). 

2. Einflussmöglichkeiten des Kantonsrates

Der Regierungsrat trägt die Verantwortung für die politische Planung insgesamt, der Kantonsrat 

nimmt davon Kenntnis und ist befugt, die Prioritäten zu verschieben oder andere Ziele zu set-

zen. Der Kantonsrat hat die Aufgabe, die Planung des Regierungsrates zu beaufsichtigen und zu 

korrigieren. Mittels Planungsbeschlüssen kann er den Regierungsrat beauftragen, eine Staats-

aufgabe in einer bestimmten Richtung zu entwickeln. Der Planungsbeschluss verpflichtet den 

Regierungsrat, den IAFP im Sinne der Vorgabe zu erstellen oder anzupassen. Der Planungsbe-

schluss geht der Planung des Regierungsrates vor. In begründeten Fällen kann der Regierungsrat 

davon abweichen (§ 17 Absatz 1 und Absatz 3 WoV-G). Ein Planungsbeschluss zum IAFP kann 

nach § 88sexies des Geschäftsreglements des Kantonsrates vom 10. September 1991 (BGS 121.2) 

jederzeit von einer ständigen Kommission, einer Fraktion oder 17 Ratsmitgliedern beantragt 

werden. Für die Einreichung von Planungsbeschlüssen zum IAFP gibt es keine zeitlichen Restrik-

tionen. 

3. Rechtliches

Nach § 16 Absatz 3 WoV-G nimmt der Kantonsrat vom IAFP Kenntnis. Nach § 148 Abs. 1 Buch-

stabe a des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. September 1996 (BGS 113.111) sind 

Kantonsratsbeschlüsse, welche lediglich auf Kenntnisnahme lauten, vom fakultativen Referen-

dum ausgeschlossen. 
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4. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-

stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Dr. Remo Ankli 

Landammann 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 
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5. Beschlussesentwurf

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2018 - 2021 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 73 und 78 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 

19861 und § 16 Absatz 3 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 

3. September 20032, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom

28. März 2017 (RRB Nr. 2017/562), beschliesst:

Vom Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2021 wird Kenntnis genommen. 

Im Namen des Kantonsrates 

Präsident Ratssekretär 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

Verteiler KRB 

Amt für Finanzen (5) 

Departemente (5) 

Staatskanzlei 

Gerichtsverwaltung 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste 

Aktuarin Finanzkommission (16) 

 ________________  

1 BGS 111.1. 
2 BGS 115.1. 
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IAFP 2018-2021 Einleitung 

Einleitung1.
1.1. Was ist der Integrierte Aufgaben- 

und Finanzplan? 
Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) ist das 
zentrale mittelfristige Planungsinstrument des Regie-
rungsrates: Für einen Zeithorizont von 4 Jahren wird 
die geplante Aufgaben- und Finanzentwicklung über 
alle staatlichen Tätigkeiten dargestellt und erläutert. 
Die gesetzliche Grundlage für den IAFP wurde mit dem 
Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-
rung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1), wel-
ches per 1. Januar 2005 in Kraft trat, geschaffen.  
Der IAFP ist eine rollende Planung. Er wird vom Regie-
rungsrat jährlich für das kommende Budgetjahr und 
die drei darauf folgenden Jahre erstellt. Im Gegensatz 
dazu wird der Legislaturplan nur alle vier Jahre erstellt 
und konzentriert sich auf die politischen Schwerpunkte 
einer Amtsperiode. Im IAFP sind die wesentlichen Ver-
änderungen gegenüber dem IAFP des Vorjahres sowie 
innerhalb der Planperiode auszuweisen und zu be-
gründen (WoV-G; §16 Absatz 2). Damit soll eine nach-
vollziehbare und seriöse Planungsarbeit gewährleistet 
sein. In jedem Aufgabenbereich wurden konkrete  
Massnahmen zur Erreichung der Legislaturziele vorge-
sehen. Der Arbeitsstand der Massnahmen wird laufend 
aktualisiert und hier rapportiert. Der Regierungsrat 
legt den IAFP jährlich dem Kantonsrat zur Kenntnis-
nahme vor. 

1.2. Zielhierarchie der Planungs-
instrumente 

Nach § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die wirkungsori-
entierte Verwaltungsführung (WoV-G) werden die 
Wirkungsziele und Leistungsvorgaben in folgenden Be-
schlussformen festgelegt: 

a) die langfristigen sowie alle grundlegenden Ziele
in der Gesetzgebung

b) die mittelfristigen Ziele im Legislaturplan und im
IAFP

c) die kurzfristigen Ziele im Voranschlag / Global-
budget und Jahresplan.

Verfassung und Gesetz sind den aufgeführten Instru-
menten übergeordnet. Der Regierungsrat kann aber in 
seinen Plänen (Legislaturplan / Integrierter Aufgaben- 
und Finanzplan) eine Änderung des rechtlichen Rah-
mens vorsehen, wenn vorgesehene Massnahmen dies 
notwendig machen. Das letzte Wort hierzu hat aber in 
jedem Fall der Kantonsrat bzw. das Volk. Bei den Leis-
tungsaufträgen auf der Ebene Globalbudget gehen 
Verfassung und Gesetze in jedem Fall vor.  
Der IAFP hat eine koordinierende Schnittstellenfunk-
tion zwischen den gesetzlichen Bestimmungen und den 
politischen Schwerpunkten des Legislaturplanes. Zu-
sätzlich werden die allgemeinen Zielsetzungen und Ab-
sichtserklärungen konkret in den Massnahmen/ 
Projekten beschrieben, welche direkt über die Jahres-
planung der Departemente die Mitarbeiterziele beein-
flussen.  

Aufgabengliederung nach Verwaltungseinheiten 
Der IAFP wird gemäss der bestehenden und gelebten 
Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet (Be-
hörden und Staatskanzlei, 5 Departemente, Gerichte, 
RRB 2008/43). Der IAFP ist somit vergleichbar mit dem 

Voranschlag und dem Geschäftsbericht, welche die 
gleichen Strukturen aufweisen.  
Die staatliche Buchhaltung führt einzelne Profitcenter, 
welche sich in Globalbudgets und Finanzgrössen auftei-
len. Für die Globalbudgets sind entsprechende Lei-
tungsaufträge und Saldovorgaben mit den mehr-
jährigen Globalbudget-Vorlagen verabschiedet wor-
den. Was nicht direkt durch die Leistung einzelner 
Dienststellen beeinflusst werden kann, wie zum Bei-
spiel Steuererträge, Gebühren, Bussen, usw. wurde den 
sogenannten Finanzgrössen zugewiesen. 

1.3. Zeitliche Koordination 
Der IAFP wird jedes Frühjahr vor dem Voranschlag er-
stellt. Die Finanzkommission hat damit aktuelle Grund-
lagen für die Bestimmung der Budgetvorgaben zur 
Verfügung (Rechnung 2016 und der vorliegende IAFP). 
Der vorliegende IAFP bezieht sich auf den Legislatur-
plan 2013 - 2017.  

1.4. Welche Geschäfte sind in der Fi-
nanzplanung? 

Im Grundsatz werden die voraussichtlichen finanziellen 
Auswirkungen abgebildet, welche auf einen rechts-
kräftigen Erlass, Absichtserklärung, Finanzbeschluss, 
Vernehmlassungsvorlage oder verabschiedeten Bot-
schaften basieren. Die finanzielle Ausprägung ist ge-
mäss den genehmigten Beschlüssen darzustellen, 
insbesondere bei befristeten Geschäften.  
Viele Projekte vom Parlament oder von der Regierung 
sind indessen noch nicht so weit gediehen. Somit wer-
den nicht spruchreife kantonale Geschäfte bei denen 
eine unzureichende Planungssicherheit besteht, im Fi-
nanzplan nicht aufgeführt.  
Um der Verknüpfung von Sach- und Finanzpolitik 
trotzdem gerecht zu werden, sind die wesentlichsten 
Abgrenzungen der bundespolitischen und kantonalen 
Geschäfte auf dem aktuellen Stand transparent darge-
stellt. 

1.5. Neuerungen gegenüber dem IAFP 
2017 – 2020 

Gegenüber dem letztjährigen IAFP 2017 – 2020 sind im 
neuen IAFP 2018 – 2021 die folgenden zusätzlichen 
Mehrbelastungen und Mindererträge dazugekommen: 

Sanierung Stadtmist-Deponien Solothurn  
Für den Stadtmist Solothurn wurde im Herbst 2016 die 
Totalunternehmersubmission abgeschlossen. Eine ver-
bindliche Offerte für die Sanierung, bzw. die Totalde-
kontamination der Deponien liegt nun vor. Der Beginn 
der Sanierungsarbeiten ist für 2018 vorgesehen. Auf-
grund der Offerte ist mit Gesamtkosten für die Sanie-
rung von rund 120 Mio. Franken zu rechnen. An diesen 
beteiligt sich der Bund mit 40%, sofern er die Totalde-
kontamination als altlastenrechtlich notwendige Mass-
nahme anerkennt. Die Entnahmen aus der „Umwelt-
rechnung GWBA“ belaufen sich in diesem Fall für die 
Jahre 2018 bis 2021 auf 3,4 – 5,6 Mio. Franken pro Jahr. 
Falls der Bund nur eine technische Sicherung als altlas-
tenrechtlich notwendige Massnahme für ausreichend 
hält, Stadt und Kanton aber dennoch die Totaldekon-
tamination durchführen und die Differenz des Bundes-
beitrages selber aufbringen, erhöhen sich die 
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IAFP 2018-2021 Einleitung 

Entnahmen aus der „Umweltrechnung GWBA“ für die 
Jahre 2018 bis 2021 auf jährlich 3,5 – 5,9 Mio. Franken. 
Dies setzt voraus, dass wie vorgesehen die Sanierungs-
arbeiten 2018 beginnen können. 

Sanierung der Kugelfänge von Schiessanlagen  
Die Sanierung der Kugelfänge von Schiessanlagen soll 
ab 2018 unter der Federführung des Amtes für Umwelt 
begonnen werden. Für 2018 ist mit einer Entnahme aus 
der „Umweltrechnung GWBA“ von 1 Mio. Franken zu 
rechnen, in den folgenden Jahren (über 2021 hinaus) 
mit jeweils 3,5 Mio. Franken. 
Die Sanierung der Böden in der Sanierungszone Dor-
nach wird die „Umweltrechnung GWBA“ in den Jahren 
2018 bis 2020 mit jeweils 0,6 Mio. Franken belasten 
und danach abgeschlossen sein. 

Steuerertrag  
Das Kantonale Steueramt geht von einer leichten Erho-
lung der Konjunktur aus. Es rechnet im Bereich der na-
türlichen Personen bei den Steuern mit einem 
jährlichen Wachstum von rund 1,5%. Bei den juristi-
schen Personen dürfte sich die Frankenstärke eher ne-
gativ auf das Wachstum des Steuerertrags auswirken.  
Der IAFP 2018 – 2021 rechnet für die Jahre 2018 bis 
2021 bei den natürlichen Personen mit einem Steuer-
fuss von 104% und bei den juristischen Personen mit 
100%. 

Immobilienübertragung an die Solothurner Spitä-
ler AG (soH) 
Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 16. November 2016 
(RG 0098a/2016) werden in einem ersten Schritt per 1. 
Januar 2017 sämtliche kantonalen Spitalimmobilien der 
Standorte Kantonsspital Olten, Spital Dornach und Psy-
chiatrische Dienste an die soH als Sacheinlage in der 
Höhe von 232,5 Mio. Franken zu Eigentum übertragen 
(gegen Erhöhung des Aktienkapitals der soH). Das Land 
wird im Baurecht übertragen. 

1.6. Planungsgrundlagen 
Bei der Erstellung des vorliegenden Plans gingen wir 
von folgenden volkswirtschaftlichen Eckdaten aus:  

Wirtschaftswachstum (BIP real) 
Nach einigen positiven Quartalen stagnierte das 
Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) im 3. Quartal na-
hezu. Die Vorlaufindikatoren deuten aber auf eine er-
neute Wachstumsbeschleunigung hin und seitens der 
Weltwirtschaft ist weiterhin mit positiven Impulsen zu 
rechnen. Die Expertengruppe des Bundes (SECO, 15. 
Dezember 2016) behält daher ihre bisherige Einschät-
zung bei und prognostiziert für 2016 ein BIP-Wachstum 
von 1,3%. Für 2017 und 2018 wird eine verhaltene Be-
schleunigung auf 1,8% respektive 1,9% erwartet, ge-
tragen sowohl von der Inlandnachfrage als auch vom 
Aussenhandel. Im Zuge der konjunkturellen Erholung 
dürfte die Arbeitslosenquote graduell von 3,3% im 
2016 auf 3,2% im 2017 und schliesslich auf 3,1% im 
2018 zurückgehen. Die Konjunkturaussichten bleiben 
damit freundlich, auch wenn der Frankenschock teil-
weise noch nachwirken dürfte. 

Teuerung 
Die Aufwärtstendenz der Inflationsraten hat sich etwas 
abgeschwächt, allerdings bewegt sich die Inflation auf 
einem deutlich höheren Niveau als etwa noch vor ei-
nem Jahr. Die durchschnittliche Jahresteuerung betrug 
im Jahr 2016 -0.4%. Die Expertengruppe des Bundes 
erwartet nach der negativen Konsumteuerung 2016 
eine Null-Teuerung  im Jahr 2017 gefolgt von einer po-
sitiven Teuerung im 2018 (+0,2%). 
Die Zinswende in den USA stellt angesichts der fragilen 
Lage in einigen Schwellenländern weiterhin ein Risiko 
für die Weltkonjunktur dar. Eine erhebliche Unsicher-
heit geht für die Schweiz ausserdem von der noch un-
klaren künftigen Regelung der Zuwanderung aus. 

Lohnmassnahmen 
Die Inflation ist zurzeit in der Schweiz noch kein The-
ma. Die durchschnittliche Jahresteuerung 2016 betrug 
minus 0,4%. Die Lohnmassnahmen werden alljährlich 
von den Sozialpartnern (GAVKO) ausgehandelt. Der 
Regierungsrat hat beschlossen, die Löhne bis ins Jahr 
2017 nicht zu erhöhen, sofern die Teuerungsentwick-
lung einen Wert von 0,5% pro Jahr nicht überschreitet 
(RRB Nr. 2014/494 vom 11. März 2014; Massnahmen-
plan 2014: RR_M1: Befristeter Verzicht auf Lohnrunden 
bis 2017). Aufgrund dieser Ausgangslage werden die 
Lohnkosten damit auf dem Stand des Voranschlages 
2014 für alle Planjahre fortgeschrieben. 

Bevölkerungswachstum 
Bei der Berechnung der Nettoverschuldung pro Ein-
wohner/in gehen wir davon aus, dass die Einwohner-
zahl des Kantons Solothurn jährlich um rund 1‘700 
Einwohner/innen zunimmt. Als Basis dienen die aktuel-
len Bevölkerungszahlen per 31.12.2016.  

Gewinnausschüttung SNB 
Nach dem Milliardenverlust im Jahr 2015 weist die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) für das Geschäfts-
jahr 2016 einen Gewinn von 24,5 Mrd. Franken aus. 
Aufgrund dieser Zahlen kommen der Bund und die 
Kantone neben der ordentlichen Gewinnausschüttung 
von 1 Mrd. Franken in den Genuss einer Zusatzaus-
schüttung von 0,7 Mrd. Franken. Nach diesen Auszah-
lungen wird die Ausschüttungsreserve noch 20 Mrd. 
Franken betragen. Die Regeln für die Gewinnausschüt-
tung sind in der Gewinnausschüttungsvereinbarung 
zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement 
(EFD) und der Nationalbank vom 9. November 2016 
festgehalten. Aufgrund der Volatilität der Gewinne der 
SNB und der Erfahrungen der letzten Jahre wird in den 
Jahren 2018 – 2021 wieder eine ordentliche Gewinn-
ausschüttung von jährlich 21,4 Mio. Franken einge-
plant.  

Ausfinanzierung Pensionskasse des Kantons Solo-
thurn (PKSO) 
Nach dem Volksentscheid vom 28. September 2014 
wird die Pensionskasse Kanton Solothurn für 1,1 Mrd. 
Franken ausfinanziert. Die Abschreibungskosten des 
Finanzfehlbetrages von jährlich 27,3 Mio. Franken 
während den nächsten 40 Jahren sind im IAFP 2018 – 
2021 enthalten. Die Leistungen der Versicherten, der 
Solothurner Spitäler AG (soH) und der Schulgemeinden 
sind entsprechend mitberücksichtigt (4,5% der Arbeit-
geberbeiträge an die Ausfinanzierungskosten). 
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Unternehmenssteuerreform III (USR III) 
Mit der USR III sollte die ermässigte Besteuerung von 
Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften ab-
geschafft werden. Diese steht nicht mehr im Einklang 
mit internationalen Standards. Um einen Wettbe-
werbsverlust der Schweiz zu verhindern, sollten inter-
national akzeptierte steuerliche Entlastungsmass-
nahmen eingeführt werden. Im Vordergrund stand da-
bei die Förderung von Innovationen. Auch wollte der 
Bund die von den Kantonen beabsichtigten Gewinn-
steuersenkungen mittragen. 
Gegen die Reform wurde das Referendum ergriffen. 
Die Gegnerinnen und Gegner erwarteten hohe steuer-
liche Einnahmenausfälle. Sie befürchteten, dass die Be-
völkerung diese Ausfälle hätte kompensieren müssen. 
Die Reform wurde am 12. Februar 2017 von Volk (mit 
59,1% Nein-Stimmen) und Ständen abgelehnt. 
Bundesrat Ueli Maurer kündigte an, rasch mit der Aus-
arbeitung einer neuen Vorlage (Steuervorlage 17) zu 
beginnen und noch im Sommer 2017 die Stossrichtung 
zu präsentieren. 

Steuervorlage 17 (SV17) 
Nach dem Nein zur USR III ist nun zunächst der Bundes-
rat gefordert, zusammen mit den Kantonen und den 
Parteien eine tragfähige Lösung zu erarbeiten. Laut 
Finanzminister Ueli Maurer braucht das jedoch seine 
Zeit und es wird kaum möglich sein, eine solche vor 
2022 in Kraft zu setzen. Der Bundesrat beabsichtigt, im 
Sommer 2017 die Stossrichtung der neuen Vorlage zu 
präsentieren. 
Da die neue Vorlage des Bundes sowie der Zeitplan des 
Bundesrates zurzeit nicht bekannt sind, wird der IAFP 
2018 – 2021 ohne Auswirkungen der Steuervorlage 17 
erstellt. Der IAFP enthält somit keine Steuereinbussen 
bei den juristischen Personen, keine zusätzlichen Bei-
träge zum innerkantonalen Finanzausgleich aber auch 
keine höheren Bundesbeiträge bei der Direkten Bun-
dessteuer. 

Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) 
Massgeblichen Einfluss auf die Planjahre 2018 - 2021 
hat die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), 
welche am 1.1.2008 in Kraft getreten ist. Die Berech-
nung des Ressourcenausgleichsbetrages ist sehr kom-
plex. Der Anteil des Kantons Solothurn ist abhängig 
von der Entwicklung des eigenen Ressourcenindex, 
aber auch massgeblich von den Bewegungen der ande-
ren 25 Kantone. Deshalb sind bereits mittelfristige 
Prognosen ungenau.  

Für den IAFP 2018 – 2021 basieren die Zahlen aus dem 
aktualisierten Schätzmodell der FkF (Fachgruppe für 
kantonale Finanzfragen) für den NFA-Ressourcen-
ausgleich des BAK (Basler Arbeitsgruppe für Konjunk-
turforschung) vom Juni 2016.  

KVG-Revision des Bundes 
Mit RRB Nr. 2012/513 vom 6. März 2012 wurde der 
Kantonsanteil für das Jahr 2013 auf 51% festgesetzt. 
Da gemäss KVG der Kantonsanteil ab 1. Januar 2017 in 
allen Kantonen mindestens 55% betragen muss und 
die jährliche Anpassung höchstens 2 Prozentpunkte 
umfassen darf, ist der Kantonsanteil für 2016 auf 53% 
und für 2017 auf 55% festgesetzt worden (RRB Nr. 
2012/2347 vom 27. November 2012). Ab 2018 wird mit 
einem konstanten Anteil von 55% gerechnet. 

Stichtage 
Für die Finanzdaten gilt als Stichtag der 15. März 2017. 
Berücksichtigt sind die Daten des verabschiedeten Ge-
schäftsbericht 2016 (RRB Nr. 2017/561 vom 28. März 
2017) und des Voranschlags 2017 (KRB Nr. 0167/2016 
vom 14. Dezember 2016.) 

Legislaturplan 
Im Legislaturplan 2013-2017 (SGB 188/2013) wird die 
Erreichung des Gleichgewichts im Finanzhaushalt mit 
der höchsten Priorität versehen, der sich alle anderen 
Zielsetzungen unterzuordnen haben. Bei jedem Auf-
gabenbereich sind die Vorgaben aus dem Legislatur-
plan 2013 - 2017 explizit aufgeführt. Die Vorgaben 
basieren auf dem im Oktober 2013 verabschiedeten 
Legislaturplan (RRB Nr. 2013/1945).  

1.7. Massnahmenpläne 2013 und 2014 
Die vom Kantonsrat genehmigten Massnahmen des 
Massnahmenplans 2013 sowie die Massnahmen des 
Massnahmenplans 2014 sind in der Umsetzung.  Die 
finanziellen Verbesserungen sind in den Finanzplanjah-
ren 2018 – 2021 entsprechend berücksichtigt. 

1.8. Zukunftsrisiken 
In den nächsten Jahren zeichnen sich weitere Risiken 
für den Finanzhaushalt des Kantons ab. Im vorliegen-
den IAFP 2018 – 2021 sind die zurzeit noch ungewissen 
finanziellen Auswirkungen der neuen Steuervorlage 17 
nicht berücksichtigt. Diese dürften aber erheblich sein 
und auch den NFA-Ressourcenausgleich frühestens ab 
2024 nachhaltig beeinflussen. 
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 Finanzielle Übersichten 2.
2.1. Gesamtschau 
Leistungen 
Die Sicht auf die Leistungen mit den entsprechenden 
Aufgaben, Massnahmen und Projekten ist in den ein-
zelnen Departementen im Kapitel 3 aufgelistet und 
wird hier nicht weiter kommentiert. 

Finanzen 
Im Legislaturplan 2013-2017 (SGB 188/2013) wird die 
Erreichung des Gleichgewichts im Finanzhaushalt mit 
der höchsten Priorität versehen, der sich alle anderen 
Zielsetzungen unterzuordnen haben. 
Die finanzielle Situation des Kantons Solothurn hatte 
sich ab 2012 merklich verschlechtert. Das seit 2012 be-
stehende strukturelle Defizit von rund 150 Mio. Fran-
ken konnte in den Folgejahren nicht durch Mehrein-
nahmen oder Minderausgaben aus dem ordentlichen 
Betrieb kompensiert werden. Deshalb verabschiede-
ten Regierungs- und Kantonsrat die beiden Massnah-
menpläne 2013 und 2014 mit strukturellen Ein-
schnitten bei den Ausgaben und Leistungen sowie ge-
zielten Massnahmen auf der Einnahmenseite, um den 
Staatshaushalt bis 2017 wieder zu stabilisieren. Wei-
terhin steigende Kosten und absehbare Ertragsausfäl-
le in den Folgejahren verlangten eine vollständige 
Umsetzung dieser Massnahmen. Diese sind im vorlie-
genden IAFP enthalten. 
Die Finanzkennzahlen 2017 zeigen nochmals eine 
leichte Verbesserung gegenüber den Vorjahreszahlen. 
Nachdem die Rechnung 2016 noch mit einem kleinen 
Aufwandüberschuss von 7,0 Mio. Franken abschliesst, 
kann erstmals seit Jahren im 2017 wieder mit einem 
Ertragsüberschuss von 1,9 Mio. Franken gerechnet 
werden. 
Anschliessend verschlechtern sich die Zahlen jedoch 
aufgrund weiterhin steigender Kosten in den Berei-
chen Gesundheit, Soziales und Umwelt (Sanierung 
Stadtmist-Deponien). Dabei sind die finanziellen Aus-
wirkungen der angekündigten Steuervorlage 17noch 
nicht berücksichtigt. 

Grossprojekte 
Geprägt ist die Investitionsrechnung von den Gross-
projekten im Hochbau (Neubau Bürgerspital Solo-
thurn und Sanierungen Kantonsschule OIten und Ro-
sengarten) und den Wasserschutzbauten 
(Hochwasserschutzmassnahmen Aare und Emme). 

15



IAFP 2018-2021 Finanzielle Übersichten 

2.2. Ergebnisse 

Für Defizitbremse relevantes Kapital  
Mit den Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, der 
Aufwertungsreserve, dem Bilanzfehlbetrag Ausfinan-
zierung PKSO sowie den Rücklagen (AFU-Wasser-
rechnung und Globalbudgetreserven) beträgt das Ei-
genkapital am 31.12.2016 gesamthaft 94,8 Mio. Fran-
ken. Für die Schuldenbremse ist jedoch das frei ver-
fügbare Kapital massgebend. Aufgrund der am 
1.1.2017 frei werdenden Aufwertungsreserve von 487 
Mio. Franken wird die Defizitbremse in den Planjahren 
nicht ausgelöst werden. 

Nettoverschuldung 
Der Anstieg der Nettoverschuldung ist insbesondere 
auf die Ausfinanzierung der Deckungslücke der Pensi-
onskasse des Kantons Solothurn (PKSO) zurückzufüh-
ren (Stand des Bilanzfehlbetrages Ausfinanzierung 
PKSO per 31.12.2016: 1‘037,1 Mio. Franken). 

in Mio. Franken RE2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Erfolgsrechnung
Betriebsaufwand 2'099.4 2'082.8 2'167.8 2'204.7 2'234.2 2'257.6
Betriebsertrag -2'092.8 -2'111.8 -2'166.4 -2'218.3 -2'228.9 -2'243.6

Betriebsergebnis (Aufwandüberschuss) 6.6 -29.0 1.4 -13.7 5.3 14.0

Finanzaufwand 28.6 28.3 27.9 28.8 29.4 32.2

Finanzertrag -65.9 -28.4 -27.0 -25.5 -25.1 -32.4

Operatives Ergebnis aus 

Verwaltungstätigkeit -30.7 -29.2 2.4 -10.4 9.6 13.8

Ausfinanzierung 'Ruhegehaltsordnung RR' 4.0
Abwertung Alpiq-Aktien 6.4

Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss) -20.3 -29.2 2.4 -10.4 9.6 13.8

Abschreibung Bilanzfehlbetrag PKSO 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3

Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) 7.0 -1.9 29.6 16.9 36.9 41.1

Investitionsrechnung
Investitionsausgaben 158.9 167.1 189.5 185.2 166.5 166.1
Investitionseinnahmen -32.4 -39.0 -36.9 -35.6 -31.5 -31.4

Nettoinvestitionen 126.4 128.1 152.5 149.6 135.0 134.7

Finanzierung
Nettoinvestitionen 126.4 128.1 152.5 149.6 135.0 134.7
- Abschreibungen Verw.vermögen/Inv.beiträge -96.4 -80.4 -81.4 -82.4 -84.8 -84.0
+ Entnahme aus Eigenkapital 7.0 -1.9 29.6 16.9 36.9 41.1

Finanzierungsfehlbetrag 37.0 45.9 100.8 84.1 87.1 91.8

Für Defizitbremse relevantes Kapital
Stand frei verfügbares EK per 01.01. * 21.1 471.4 n.a. n.a. n.a. n.a.

Frei verfügbares Eigenkapital per 31.12. -15.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nettoverschuldung 1'448.1 1'494.0 1'594.7 1'678.9 1'766.0 1'857.8

Nettoverschuldung je Einwohner in Fr. 5'349 5'484 5'818 6'087 6'364 6'654

Operativer Selbstfinanzierungsgrad 71% 64% 34% 44% 36% 32%

(= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)

Die Zahlen im VA17 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2016 aktualisiert.

* Die vorhandene Aufwertungsreserve von 487 Mio. Fr. wird gemäss Accounting Manual per 1.1.2017 zu frei verfügbarem Eigenkapital
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RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Total alle Departemente

Aufwand 2'165.7 2'138.3 2'223.0 2'260.8 2'290.9 2'317.1

Ertrag -2'158.7 -2'140.2 -2'193.3 -2'243.8 -2'254.1 -2'276.0

Verrechnungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo 7.0 -1.9 29.6 16.9 36.9 41.1

1. Behörden und Staatskanzlei RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Aufwand 22.6 19.6 19.3 19.3 19.4 19.5

Ertrag -3.0 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1

Verrechnungen -7.5 -8.6 -8.4 -8.5 -8.5 -8.5

Saldo 12.0 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9

2. Bau- und Justizdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Aufwand 249.7 239.0 251.9 256.6 257.5 256.3

Ertrag -211.0 -168.0 -173.7 -175.7 -175.9 -182.1

Verrechnungen -35.6 -42.8 -42.1 -41.9 -41.8 -41.8

Saldo 3.0 28.2 36.2 38.9 39.8 32.3

3. Bildung und Kultur RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Aufwand 457.9 460.5 465.4 467.0 468.0 468.1

Ertrag -63.2 -61.3 -62.4 -62.0 -61.8 -61.7

Verrechnungen 30.3 29.2 28.4 28.3 28.4 28.4

Saldo 425.0 428.4 431.4 433.3 434.6 434.8

4. Finanzdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Aufwand 159.5 158.8 159.2 161.0 166.0 167.4

Ertrag -1'380.0 -1'398.9 -1'444.4 -1'485.3 -1'487.5 -1'495.8

Verrechnungen 13.5 20.6 21.2 21.0 20.4 20.2

Saldo -1'206.9 -1'219.6 -1'264.0 -1'303.3 -1'301.2 -1'308.3

5. Departement des Innern RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Aufwand 1'023.5 1'001.3 1'068.0 1'096.9 1'119.7 1'145.7

Ertrag -346.7 -348.6 -350.9 -358.1 -365.4 -372.7

Verrechnungen 2.1 2.9 2.7 2.7 2.9 2.9

Saldo 678.9 655.6 719.8 741.5 757.2 775.8

6. Volkswirtschaftsdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Aufwand 227.7 234.7 234.9 235.7 236.1 236.0

Ertrag -147.2 -155.0 -153.7 -154.4 -155.1 -155.3

Verrechnungen -5.5 -3.9 -4.5 -4.3 -4.0 -3.8

Saldo 75.0 75.8 76.8 77.0 76.9 76.9

7. Gerichte RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Aufwand 24.9 24.3 24.2 24.2 24.2 24.2

Ertrag -7.6 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3

Verrechnungen 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8

Saldo 19.9 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7

Erfolgsrechnung nach Departemente 

in Mio. Franken  
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Investitionsrechnung nach Departemente 

RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Total alle Departemente

Ausgaben 158.9 167.1 189.5 185.2 166.5 166.1

Einnahmen -32.4 -39.0 -36.9 -35.6 -31.5 -31.4

Nettoinvestitionen 126.4 128.1 152.5 149.6 135.0 134.7

1. Behörden und Staatskanzlei RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Bau- und Justizdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Ausgaben 138.2 144.6 164.0 159.6 144.6 146.6

Einnahmen -27.6 -33.8 -32.0 -30.8 -26.7 -26.7

Nettoinvestitionen 110.6 110.8 132.0 128.9 117.9 119.9

3. Bildung und Kultur RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Ausgaben 3.7 2.2 1.7 1.7 1.7 1.7

Einnahmen -2.2 -2.0 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5

Nettoinvestitionen 1.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

4. Finanzdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Ausgaben 7.4 10.6 13.1 13.0 9.0 6.5

Einnahmen -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 7.3 10.6 13.1 13.0 9.0 6.5

5. Departement des Innern RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Ausgaben 3.4 2.8 4.3 3.5 4.6 4.7

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 3.4 2.8 4.3 3.5 4.6 4.7

6. Volkswirtschaftsdepartment RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Ausgaben 6.2 6.9 6.4 7.4 6.7 6.7

Einnahmen -2.7 -3.2 -3.4 -3.3 -3.3 -3.3

Nettoinvestitionen 3.6 3.7 2.9 4.0 3.4 3.4

7. Gerichte RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung 

in M io. Franken RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

0 Allgemeine Verwaltung
Aufwand 162.0 159.5 158.4 159.1 162.4 161.0
Ertrag -72.8 -68.1 -71.1 -70.9 -70.8 -70.8
Verrechnung -69.7 -69.2 -67.7 -67.6 -68.1 -68.1
Saldo 19.5 22.1 19.6 20.6 23.4 22.1

1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei
Aufwand 222.3 216.6 218.7 222.1 223.1 225.2
Ertrag -98.5 -94.0 -95.2 -96.0 -96.0 -96.0
Verrechnung 9.1 9.5 9.7 9.7 9.9 10.0
Saldo 132.9 132.1 133.2 135.8 137.0 139.1

2 Bildung
Aufwand 451.9 456.2 461.0 462.7 463.7 463.8
Ertrag -61.5 -62.1 -63.3 -63.0 -62.7 -62.6
Verrechnung 31.4 30.9 30.2 30.2 30.2 30.2
Saldo 421.8 425.0 427.9 429.9 431.2 431.4

3 Kultur und Freizeit
Aufwand 18.0 15.8 16.1 16.1 16.1 16.1
Ertrag -7.1 -4.1 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Verrechnung 1.9 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1
Saldo 12.7 13.1 13.0 13.0 13.0 13.0

4 Gesundheit
Aufwand 360.0 345.4 387.3 401.0 409.8 420.9
Ertrag -1.4 -1.7 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Verrechnung 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Saldo 359.8 344.9 386.9 400.6 409.4 420.4

5 Soziale Wohlfahrt
Aufwand 517.7 514.8 536.8 548.0 561.2 574.2
Ertrag -297.9 -301.1 -302.4 -308.9 -316.2 -323.5
Verrechnung 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8
Saldo 222.6 216.6 237.2 242.0 247.8 253.5

6 Verkehr
Aufwand 111.5 114.3 116.1 117.1 117.4 117.9
Ertrag -24.2 -23.4 -23.9 -24.3 -24.3 -24.5
Verrechnung -71.4 -76.8 -76.4 -76.2 -76.2 -76.2
Saldo 16.0 14.1 15.8 16.6 16.9 17.3

7 Umwelt, Raumordnung
Aufwand 32.3 42.1 43.6 46.5 47.1 45.0
Ertrag -23.4 -26.3 -25.4 -27.2 -27.6 -26.3
Verrechnung 1.6 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4
Saldo 10.5 16.7 18.6 19.7 19.9 19.2

8 Volkswirtschaft
Aufwand 116.5 122.2 127.4 127.8 127.7 127.6
Ertrag -122.4 -127.4 -130.9 -131.2 -131.2 -131.2
Verrechnung 3.3 3.2 2.9 2.9 2.9 2.9
Saldo -2.5 -2.0 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6

9 Finanzen und Steuern
Aufwand 173.6 151.4 157.5 160.2 162.5 165.4
Ertrag -1'449.6 -1'432.0 -1'475.2 -1'516.6 -1'519.3 -1'535.2
Verrechnung 89.7 96.1 95.7 95.6 95.6 95.6
Saldo -1'186.3 -1'184.5 -1'222.0 -1'260.8 -1'261.2 -1'274.2

Gesamtotal

Aufwand 2'165.7 2'138.3 2'223.0 2'260.8 2'290.9 2'317.1
Ertrag -2'158.7 -2'140.2 -2'193.3 -2'243.8 -2'254.1 -2'276.0
Verrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo 7.0 -1.9 29.6 16.9 36.9 41.1
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Funktionale Gliederung Investitionsrechnung 

in M io. Franken RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

0 Allgemeine Verwaltung

Ausgaben 8.7 21.1 27.7 27.4 20.5 21.7

Einnahmen -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

Nettoinvestitionen 8.7 21.0 27.6 27.3 20.4 21.6

1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei

Ausgaben 4.3 6.0 7.9 9.5 7.0 4.8

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 4.3 6.0 7.9 9.5 7.0 4.8

2 Bildung

Ausgaben 40.5 23.9 30.2 22.7 17.5 29.0

Einnahmen -6.7 -2.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5

Nettoinvestitionen 33.7 21.2 28.5 21.2 16.0 27.5

3 Kultur und Freizeit

Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Gesundheit

Ausgaben 40.8 44.7 50.0 49.0 49.5 39.5

Einnahmen -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 40.7 44.7 50.0 49.0 49.5 39.5

5 Soziale Wohlfahrt

Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 Verkehr

Ausgaben 45.0 42.0 45.0 47.0 50.0 50.0

Einnahmen -14.1 -14.9 -14.0 -14.0 -15.0 -15.0

Nettoinvestitionen 30.9 27.1 31.0 33.0 35.0 35.0

7 Umwelt, Raumordnung

Ausgaben 11.5 22.6 22.4 22.3 15.4 14.5

Einnahmen -8.7 -18.1 -17.7 -16.7 -11.6 -11.6

Nettoinvestitionen 2.8 4.5 4.7 5.7 3.8 2.9

8 Volkswirtschaft

Ausgaben 6.2 6.3 6.4 6.7 6.7 6.7

Einnahmen -2.7 -3.2 -3.4 -3.3 -3.3 -3.3

Nettoinvestitionen 3.5 3.1 2.9 3.3 3.4 3.4

9 Finanzen und Steuern

Ausgaben 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.0

Gesamtotal 

Ausgaben 158.9 167.1 189.5 185.2 166.5 166.1

Einnahmen -32.4 -39.0 -36.9 -35.6 -31.5 -31.4

Nettoinvestitionen 126.4 128.1 152.5 149.6 135.0 134.7
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Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung 

in Mio. Franken RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 

3 Aufwand 2'165.7 2'138.3 2'223.0 2'260.8 2'290.9 2'317.1 

30 Personalaufwand 431.5 441.4 445.8 448.4 450.3 451.7 

300 Behörden, Kommissionen und Richter 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
301 Löhne des Verwaltungs-u. Betriebspersonal 277.7 282.1 285.6 287.9 289.4 290.6 
302 Löhne der Lehrkräfte 77.9 80.0 80.9 80.9 81.0 81.0 
303 Temporäre Arbeitskräfte 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
304 Zulagen 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
305 Arbeitgeberbeiträge 61.2 63.2 64.0 64.4 64.7 64.9 
306 Arbeitgeberleistungen 2.9 4.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
309 Übriger Personalaufwand 4.3 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 

31 Sach-und übriger Betriebsaufwand 176.7 180.3 192.9 200.0 201.6 199.4 

310 Material-und Warenaufwand 17.8 18.9 18.3 18.1 18.1 18.1 

311 Nicht aktivierbare Anlagen 8.8 9.6 11.1 11.5 10.9 11.1 

312 Wasser, Energie, Heizmaterial 5.5 5.7 5.7 5.8 5.9 5.9 

313 Dienstleistungen und Honorare 65.5 70.0 79.5 85.7 86.2 83.9 

314 Baulicher Unterhalt 22.8 21.1 21.3 21.3 21.3 21.3 

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 9.8 9.9 10.0 10.0 10.9 10.9 

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 12.7 12.6 12.8 12.7 12.1 12.1 

317 Spesenentschädigungen 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 28.4 23.1 24.8 25.8 26.8 26.8 

319 Verschiedener Betriebsaufwand 1.7 5.3 5.6 5.3 5.5 5.3 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 65.7 48.4 50.6 50.7 53.8 53.0 

330 Sachanlagen VV 65.7 48.4 50.6 50.7 53.8 53.0 

34 Finanzaufwand 39.0 28.3 27.9 28.8 29.4 32.2 

340 Zinsaufwand 23.1 22.9 23.3 23.7 24.5 26.8 

341 Realisierte Kursverluste 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

342 Kapitalbeschaffungs-und Verwaltungskosten 0.2 -0.1 0.2 0.5 0.2 0.6 

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 1.5 1.4 1.2 1.5 1.7 1.7 

349 Verschiedener Finanzaufwand 7.5 4.0 3.2 3.1 3.0 3.0 

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung 5.4 8.9 5.5 5.6 6.3 6.3 

350 Einlagen in Fonds u. SF im Fremdkapital 5.4 8.9 5.5 5.6 6.3 6.3 

36 Transferaufwand 1'330.6 1'309.2 1'384.8 1'412.4 1'434.3 1'458.8 

360 Ertragsanteile an Dritte 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 106.0 102.6 107.6 108.9 109.2 109.6 
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 85.2 85.2 86.0 87.3 87.7 87.6 
3612 Entschädigungen an Gemeinde und Zweckverb. 20.8 17.4 21.5 21.5 21.5 22.0 

362 Finanz- und Lastenausgleich 76.0 73.1 74.6 75.2 75.9 75.8 

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'144.0 1'128.0 1'198.3 1'223.2 1'244.7 1'268.9 
3630 Beiträge an den Bund 20.2 19.3 20.7 20.7 20.7 20.7 
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 7.8 9.1 9.7 9.2 9.1 9.1 
3632 Beiträge an Gemeinden u. Zweckverb. 149.0 155.3 152.1 152.3 152.0 152.1 
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 460.2 446.9 486.9 499.9 508.2 518.6 
3635 Beiträge an private Unternehmungen 80.0 76.8 73.8 74.9 75.9 77.0 
3636 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 4.6 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6 
3637 Beiträge an private Haushalte 422.2 415.8 450.3 461.6 474.2 486.7 

364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 3.4 4.7 3.5 4.4 3.6 3.6 

37 Durchlaufende Beiträge 89.4 94.6 88.3 87.5 88.0 88.5 
370 Durchlaufende Beiträge 89.4 94.6 88.3 87.5 88.0 88.5

3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 16.8 17.0 17.3 17.8 18.3 18.8
3705 Private Unternehmungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3707 Privat Haushalte 72.6 77.5 70.9 69.6 69.6 69.6 

38 Ausserordentlicher Aufwand 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 
383 Zusätzliche Abschreibungen 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 
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in Mio. Franken RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 
4 Ertrag -2'158.7 -2'140.2 -2'193.3 -2'243.8 -2'254.1 -2'276.0

40 Fiskalertrag -980.5 -952.0 -972.7 -975.5 -978.3 -981.1
400 Direkte Steuern natürliche Personen -688.1 -684.6 -702.4 -707.4 -712.4 -717.4
401 Direkte Steuern juristische Personen -148.0 -131.0 -127.6 -125.4 -123.2 -121.0
402 übrige direkte Steuern -72.4 -65.2 -71.0 -71.0 -71.0 -71.0
403 Besitz- und Aufwandsteuern -71.9 -71.2 -71.7 -71.7 -71.7 -71.7

41 Regalien und Konzessionen -30.9 -30.9 -31.4 -31.4 -31.4 -31.4
410 Regalien -2.1 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0
411 Schweizer Nationalbank -21.4 -21.4 -21.4 -21.4 -21.4 -21.4
412 Konzessionen -7.4 -7.5 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0

42 Entgelte -176.5 -166.6 -169.0 -170.0 -169.9 -170.0
420 Ersatzabgaben -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
421 Gebühren für Amtshandlungen -85.2 -82.5 -82.7 -82.7 -82.7 -82.7
422 Spital-und Heimtaxen, Kostgelder -14.5 -13.0 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8
423 Schul- und Kursgelder -3.1 -3.1 -3.3 -3.4 -3.4 -3.4
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -13.1 -12.6 -12.8 -12.8 -12.8 -12.8
425 Erlös aus Verkäufen -7.4 -7.3 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
426 Rückerstattungen -10.4 -7.9 -7.4 -8.3 -8.3 -8.3
427 Bussen -38.3 -36.7 -37.0 -37.0 -37.0 -37.0
429 übrige Entgelte -2.9 -2.1 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2

43 Verschiedene Erträge -17.1 -16.1 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7
430 Verschiedene betriebliche Erträge -17.1 -16.1 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7

44 Finanzertrag -65.9 -28.4 -27.0 -25.5 -25.1 -32.4
440 Zinsertrag -7.0 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.4
441 Realisierte Gewinne FV -21.3 -3.0 -1.2 0.0 0.0 -10.0
443 Liegenschaftenertrag FV -3.6 -3.4 -3.4 -3.4 -3.3 -3.4
445 Finanzertrag aus Darlehen und Bet. des VV -0.4 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
446 Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
447 Liegenschaftenertrag VV -31.5 -15.2 -15.2 -15.0 -14.8 -12.2
449 Übriger Finanzertrag -1.8 -0.1 -0.3 -0.2 -0.1 0.0

45 Entnahme aus Fonds und SF -16.2 -0.6 -3.6 -3.7 -3.9 -4.1
450 Entnahme aus Fonds und SF im FK -16.2 -0.6 -3.6 -3.7 -3.9 -4.1

46 Transferertrag -782.3 -851.0 -885.6 -934.6 -941.8 -952.9
460 Ertragsanteile -107.3 -109.9 -109.9 -111.3 -112.8 -114.4
461 Entschädigungen von Gemeinwesen -25.0 -25.6 -25.0 -24.4 -24.1 -24.1

4610 Entschädigungen vom Bund -6.0 -6.8 -6.0 -5.8 -5.8 -5.8
4611 Entsch. von Kantonen und Konkordaten -14.1 -14.1 -14.2 -13.9 -13.6 -13.6
4612 Entsch. von Gemeinden und Zweckverb. -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
4613 Entsch. von öffentlichen Sozialvers. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
462 Finanz- und Lastenausgleich -282.4 -329.5 -355.7 -394.3 -392.9 -396.9

4620 vom Bund -256.8 -305.7 -329.9 -366.9 -364.9 -368.9
4622 von Gemeinden und Gemeindezweck. -25.7 -23.8 -25.9 -27.4 -28.0 -28.0
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -367.2 -385.7 -394.8 -404.4 -411.7 -417.3

4630 Beiträge vom Bund -230.1 -258.4 -254.1 -260.4 -266.3 -271.3
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -7.4 -4.4 -4.0 -4.0 -3.9 -3.9
4632 Beiträge von Gemeinden -127.7 -121.3 -135.0 -138.3 -139.8 -140.3
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -0.7 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
4637 Beiträge von privaten Haushalten -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
469 Verschiedener Transferertrag -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3

47 Durchlaufende Beiträge -89.4 -94.6 -88.2 -87.4 -87.9 -88.4
470 Durchlaufende Beiträge -89.4 -94.6 -88.2 -87.4 -87.9 -88.4

4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund -73.0 -77.9 -71.3 -70.0 -70.0 -70.0
4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden -16.5 -16.7 -17.0 -17.5 -18.0 -18.5

Gesamttotal 

3 Aufwand 2'165.7 2'138.3 2'223.0 2'260.8 2'290.9 2'317.1 
4 Ertrag -2'158.7 -2'140.2 -2'193.3 -2'243.8 -2'254.1 -2'276.0

ER Saldo 7.0 -1.9 29.6 16.9 36.9 41.1 
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Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung 

in Mio. Franken RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 

5 Investitionsausgaben 158.9 167.1 189.5 185.2 166.5 166.1 

50 Sachanlagen 149.9 156.6 179.4 174.1 156.1 155.2 

501 Strassen 44.9 42.0 45.0 47.0 50.0 50.0 

502 Wasserbau 10.4 21.2 20.4 20.3 13.3 12.0 

504 Hochbauten 80.5 80.0 96.6 90.3 79.2 82.1 

506 Mobilien 11.0 13.4 17.4 16.5 13.6 11.2 

54 Darlehen 2.2 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 
544 Öffentliche Unternehmungen 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

545 Private Unternehmungen 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

547 Private Haushalte 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 

55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
555 Beteiligung an privaten Unternehmungen 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

56 Eigene Investitionsbeiträge 3.4 3.9 3.4 4.3 3.6 3.6 

560 Bund 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.3 0.9 0.3 1.0 0.3 0.3 

564 Öffentliche Unternehmungen 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 

567 Private Haushalte 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 3.2 4.7 4.9 4.9 4.9 5.4 

572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.7 

574 Öffentliche Unternehmungen 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

575 Private Unternehmungen 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

577 Private Haushalte 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

6 Investitionseinnahmen -32.4 -39.0 -36.9 -35.6 -31.5 -31.4

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -25.8 -31.8 -30.3 -29.0 -25.0 -24.4

630 Bund -14.5 -9.8 -10.5 -13.0 -8.8 -8.4

631 Kantone und Konkordate -0.2 0.0 -3.2 -0.2 0.0 0.0

632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -10.1 -16.9 -16.1 -15.7 -16.1 -16.0

634 Öffentliche Unternehmungen -0.4 -4.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

635 Private Unternehmungen -0.5 -0.6 -0.4 0.0 0.0 0.0

64 Rückzahlung von Darlehen -3.3 -2.4 -1.8 -1.7 -1.6 -1.6

644 Öffentliche Unternehmungen -1.2 -0.9 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1

645 Private Unternehmungen -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

647 Private Haushalte -1.9 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5

65 Übertragung von Beteiligungen ins FV -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
655 Übertragung Beteiligungen an priv. Untern. -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -3.2 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -5.4

670 Bund -3.1 -4.2 -4.4 -4.4 -4.4 -4.9

671 Kantone -0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5

Gesamttotal 

5 Investitionsausgaben 158.9 167.1 189.5 185.2 166.5 166.1 
6 Investitionseinnahmen -32.4 -39.0 -36.9 -35.6 -31.5 -31.4

Nettoinvestitionen 126.4 128.1 152.5 149.6 135.0 134.7 
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2.3. Finanzkennzahlen 

In der Rechnung 2016 und im Voranschlag 2017 
liegt der Finanzierungsfehlbetrag noch unter 50 
Mio. Franken. In den Finanzplanjahren 2018 bis 
2021 steigt er verglichen mit dem Voranschlag 
2017 wiederum deutlich an. Die Fehlbeträge in 
den Jahren 2018 und 2019 sind auch auf die sehr 
hohen Investitionen in diesen beiden Jahren zu-
rückzuführen. 

Der operative Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, 
in welchem Ausmass Investitionen durch selbst-
erwirtschaftete Mittel (Operativer Cash Flow) fi-
nanziert werden können. Bei einem positiven 
Selbstfinanzierungsgrad zwischen 0 -100% kön-
nen zumindest die laufenden Konsumausgaben 
vollständig sowie ein Teil der Investitionen aus 
den Erträgen finanziert werden.  
Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt von 71% im 
Jahr 2016 auf noch 32% im Jahr 2021. 

in Mio. Franken RE2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Operativer Cash Flow (+) / Cash Loss (-) 89.4 82.3 51.8 65.5 47.9 42.9

Operatives Ergebnis aus 

Verwaltungstätigkeit -30.7 -29.2 2.4 -10.4 9.6 13.8

Ausfinanzierung 'Ruhegehaltsordnung RR' 4.0
Abwertung Alpiq-Aktien 6.4

Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss) -20.3 -29.2 2.4 -10.4 9.6 13.8

Abschreibung Bilanzfehlbetrag PKSO 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3

Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) 7.0 -1.9 29.6 16.9 36.9 41.1

Nettoinvestitionen 126.4 128.1 152.5 149.6 135.0 134.7

Finanzierungsfehlbetrag 37.0 45.9 100.8 84.1 87.1 91.8

Nettoverschuldung 1'448.1 1'494.0 1'594.7 1'678.9 1'766.0 1'857.8

Nettoverschuldung je Einwohner in Fr. 5'349 5'484 5'818 6'087 6'364 6'654

Operativer Selbstfinanzierungsgrad 71% 64% 34% 44% 36% 32%

(= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)

Die Zahlen im VA17 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2016 aktualisiert.
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Kennzahlen in % vom Volkseinkommen 

Die Staats-, Steuer- und Investitionsquote bleiben in 
den Finanzplanjahren fast unverändert. 
Die Verschuldungsquote steigt von 8,2% im Jahr 
2016 auf 9,5% im Jahr 2021. 

Das Bruttoinlandprodukt (BIP) misst das Wirt-
schaftswachstum einer Volkswirtschaft und ist ein 
interessanter Wert im Vergleich zum Ausgaben-
wachstum des Kantons. Grundsätzlich sollte ange-
strebt werden, dass das Ausgabenwachstum nicht 
höher als das BIP-Wachstum ist.  
Das BIP-Wachstum für 2016 betrug 1,3%. Für das 
Jahr 2017 prognostiziert das seco eine Zunahme auf 
1,8%. Ab 2018 wird von einem nominellen BIP-
Wachstum zwischen 1,7% und 2,0% ausgegangen. 

Im Finanzplanjahr 2018 steigt das Ausgabenwachs-
tum auf 7,0% an. Grund dafür ist der zu tiefe Vor-
anschlag 2017 (im Vergleich zur Rechnung 2016). In 
den Jahren 2019 bis 2021 pendelt sich das Wachs-
tum zwischen 1,5% auf 1,8% ein. 

in M io. Franken bzw. % RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Geschätzte Zunahme VE in % 1 1.3 1.8 1.9 2.0 1.7 1.7

Volkseinkommen VE 17'620 17'937 18'607 18'979 19'302 19'630

Staatsquote Ausgaben ER+IR in % VE 12.1 11.8 12.0 11.9 11.8 11.7

Steuerertrag (Konto 40 inkl.MfZ-Steuer) -980.5 -952.0 -972.7 -975.5 -978.3 -981.1

Steuerquote Steuerertrag in % VE -5.6 -5.3 -5.2 -5.1 -5.1 -5.0

Nettoinvestitionen (Konto 5-6) 126.4 128.1 152.5 149.6 135.0 134.7

Investitionsquote Nettoinv. in %VE 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7

Nettoverschuldung 1448.1 1'494.0 1'594.7 1'678.9 1'766.0 1'857.8

Verschuldungsquote Nettover.in % VE 8.2 8.3 8.6 8.8 9.1 9.5

1 Basis Zahlen 2014 des BFS und geschätzte Veränderungen des kant. Volkseinkommen gegenüber dem Vorjahr (seco).

25



IAFP 2018-2021 Finanzielle Übersichten 

2.4. Finanzielle Veränderungen gegenüber IAFP 2017 – 2020 

2.4.1. Erfolgsrechnung 

Beim Vergleich der Vorjahresplanung „FP Vorjahr“ zu „FP 2018 bis 2021“ führen hauptsächlich höhere Kosten in den 
Bereichen Spitalbehandlungen gemäss KVG und der Sozialen Sicherheit zu Mehraufwand. Die höheren Erträge im 
Finanzdepartement (NFA, Steuererträge bei natürlichen Personen) und im Departement des Inneren können 2017 
den Saldo verbessern.  

Die Differenz bei den Verrechnungen entsteht dadurch, dass der Saldo der bisherigen Spezialfinanzierung „Berufli-
che Vorsorge Regierungsrat“ neu in der ordentlichen Rechnung geführt und den anderen Dienststellen als Overhead 
weiterverrechnet wird. 

Die Berücksichtigung der finanziellen Folgen der Übertragung der Spitalliegenschaften an die soH, eine weitere Re-
duktion im Aufwand der Jugendanwaltschaft sowie weitere kleinere Einsparungen führen zu einer Verbesserung der 
Finanzplanzahlen für 2018 im Vergleich zur Planung im Vorjahr. Die Veränderung bei den Verrechnungen ist darauf 
zurückzuführen, dass gegenüber dem Vorjahr im neuen IAFP die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 
wieder vollumfänglich dem Strassenbaufonds zugewiesen wird. 

Der Mehraufwand und der Mehrertrag in den Finanzplänen 2018 – 2020 im Vergleich zu den Vorjahresversionen ist 
vorwiegend auf steigende Schülerzahlen und entsprechend höherem Besoldungsaufwand sowie höhere Gemeinde-
beiträge im Heilpädagogischen Schulzentrum zurückzuführen (jeweils rund 3,0 Mio. Franken Aufwand und 2,1 Mio. 
Franken Ertrag). 
Der restliche Mehraufwand in den Jahren 2019 und 2020 gegenüber den Vorjahresversionen ist hauptsächlich die 
Folge der Umsetzung der Informatikstrategie kantonale Schulen Sekundarstufe II (jeweils rund 0,9 Mio. Franken) und 
der Mietkosten des Museums Altes Zeughaus (jeweils rund 0,7 Mio. Franken). 

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Total alle Departemente

Aufwand 2'165.7 2'138.3 2'129.2 2'223.0 93.8 2'150.6 2'260.8 110.2 2'166.0 2'290.9 124.9 2'317.1

Ertrag -2'158.7 -2'140.2 -2'052.8 -2'193.3 -140.5 -2'055.0 -2'243.8 -188.8 -2'054.3 -2'254.1 -199.8 -2'276.0

Verrechnungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo 7.0 -1.9 76.4 29.6 -46.7 95.5 16.9 -78.6 111.7 36.9 -74.9 41.1

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

1. Behörden und Staatskanzlei RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Aufwand 22.6 19.6 19.5 19.3 -0.2 19.5 19.3 -0.2 19.5 19.4 -0.2 19.5

Ertrag -3.0 -3.2 -3.2 -3.1 0.1 -3.2 -3.1 0.1 -3.2 -3.1 0.1 -3.1

Verrechnungen -7.5 -8.6 -7.4 -8.4 -1.0 -7.4 -8.5 -1.0 -7.4 -8.5 -1.0 -8.5

Saldo 12.0 7.9 8.9 7.8 -1.1 8.9 7.8 -1.1 8.9 7.8 -1.1 7.9

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

2. Bau- und Justizdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Aufwand 249.7 239.0 253.9 251.9 -2.0 261.9 256.6 -5.4 267.3 257.5 -9.8 256.3

Ertrag -211.0 -168.0 -177.5 -173.7 3.9 -177.7 -175.7 2.0 -179.2 -175.9 3.2 -182.1

Verrechnungen -35.6 -42.8 -35.8 -42.1 -6.3 -35.8 -41.9 -6.1 -35.8 -41.8 -6.0 -41.8

Saldo 3.0 28.2 40.6 36.2 -4.5 48.4 38.9 -9.5 52.3 39.8 -12.6 32.3

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

3. Bildung und Kultur RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Aufwand 457.9 460.5 461.6 465.4 3.8 461.8 467.0 5.2 462.0 468.0 6.1 468.1

Ertrag -63.2 -61.3 -59.9 -62.4 -2.5 -59.3 -62.0 -2.8 -58.8 -61.8 -3.0 -61.7

Verrechnungen 30.3 29.2 30.0 28.4 -1.6 30.0 28.3 -1.7 30.0 28.4 -1.7 28.4

Saldo 425.0 428.4 431.7 431.4 -0.3 432.5 433.3 0.8 433.2 434.6 1.4 434.8
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Der Mehrertrag ab 2018 ist vorwiegend auf höhere Erträge beim NFA-Ressourcenausgleich und bei den Steuerein-
nahmen zurückzuführen. Bei den Steuererträgen der natürlichen Personen geht man von einem moderaten Wachs-
tum aus. Im neuen Finanzplan sind bei den Steuererträgen von natürlichen und juristischen Personen keine Aus-
wirkungen der geplanten Steuervorlage 17 abgebildet. Aufwandseitig rechnet man mit steigenden Kosten beim Zin-
sendienst und im Informatikbereich. Letzteres im Zusammenhang mit der Realisierung von grösseren IT-Projekten. 

Die Gründe für den Mehraufwand von 56,3 Mio. Franken zwischen dem Finanzplan 2018 des Vorjahres und den ak-
tuellen Finanzplanzahlen liegen in den Bereichen Gesundheitsversorgung 35,6 Mio. Franken (Spitalbehandlungen 
gemäss KVG 32,5 Mio. Franken), soziale Sicherheit 17,2 Mio. Franken (IPV 4,1 Mio. Franken, EL AHV 4,7 Mio. Franken, 
GB soziale Sicherheit 4,1. Mio. Franken, Behinderung 3,3 Mio. Franken) sowie öffentliche Sicherheit (Taggelder Straf-
vollzug 3,0 Mio. Franken). Hauptsächlicher Grund für die zusätzliche Erhöhung des Finanzplans 2019 (21,7 Mio. Fran-
ken) und 2020 (37,4 Mio. Franken) gegenüber dem Finanzplan 2018 sind die Spitalbehandlungen gemäss KVG im 
Jahr 2019 15 Mio. Franken resp. 25 Mio. Franken im Jahr 2020. 

Gründe für den Mehraufwand zwischen dem Finanzplan 2018 des Vorjahres und den aktuellen Finanzplankennzah-
len sind ein höherer Beitrag an die Umsetzung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG-Beitrag 0,7 Mio. Fran-
ken) und ein neues Förderungsprogramm des Bundes bei der Energiefachstelle (0,25 Mio. Franken). Weiter gibt es 
saldoneutrale Anpassungen im Finanzausgleich und bei der Energiefachstelle. 

Der Finanzplan bleibt sich im Vergleich zu dem des Vorjahres mehr oder weniger gleich. 

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

4. Finanzdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Aufwand 159.5 158.8 159.5 159.2 -0.3 160.8 161.0 0.2 161.9 166.0 4.1 167.4

Ertrag -1'380.0 -1'398.9 -1'335.8 -1'444.4 -108.7 -1'334.7 -1'485.3 -150.6 -1'329.2 -1'487.5 -158.3 -1'495.8

Verrechnungen 13.5 20.6 10.4 21.2 10.8 9.0 21.0 12.1 7.5 20.4 12.9 20.2

Saldo -1'206.9 -1'219.6 -1'165.9 -1'264.0 -98.1 -1'164.9 -1'303.3 -138.4 -1'159.8 -1'301.2 -141.4 -1'308.3

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

5. Departement des Innern RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Aufwand 1'023.5 1'001.3 970.5 1'068.0 97.5 982.6 1'096.9 114.3 991.4 1'119.7 128.3 1'145.7

Ertrag -346.7 -348.6 -309.2 -350.9 -41.6 -311.6 -358.1 -46.4 -314.0 -365.4 -51.3 -372.7

Verrechnungen 2.1 2.9 2.3 2.7 0.4 2.3 2.7 0.4 2.3 2.9 0.6 2.9

Saldo 678.9 655.6 663.6 719.8 56.3 673.2 741.5 68.3 679.7 757.2 77.5 775.8

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

6. Volkswirtschaftsdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Aufwand 227.7 234.7 239.7 234.9 -4.8 239.5 235.7 -3.8 239.5 236.1 -3.5 236.0

Ertrag -147.2 -155.0 -161.9 -153.7 8.3 -163.2 -154.4 8.8 -164.6 -155.1 9.6 -155.3

Verrechnungen -5.5 -3.9 -2.1 -4.5 -2.4 -0.7 -4.3 -3.7 0.8 -4.0 -4.8 -3.8

Saldo 75.0 75.8 75.7 76.8 1.1 75.6 77.0 1.3 75.7 76.9 1.3 76.9

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

7. Gerichte RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Aufwand 24.9 24.3 24.4 24.2 -0.2 24.4 24.2 -0.2 24.4 24.2 -0.2 24.2

Ertrag -7.6 -5.3 -5.3 -5.3 0.0 -5.3 -5.3 0.0 -5.3 -5.3 0.0 -5.3

Verrechnungen 2.6 2.7 2.6 2.7 0.1 2.6 2.7 0.1 2.6 2.7 0.1 2.8

Saldo 19.9 21.7 21.7 21.7 -0.1 21.7 21.7 -0.1 21.7 21.7 0.0 21.7
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2.4.2. Investitionsrechnung 

Die grösseren Veränderungen gegenüber dem Finanzplan des Vorjahres sind in den Details des Bau- und Justizdepar-
tementes und des Finanzdepartementes erläutert. 

Behörden und Staatskanzlei sowie die Gerichte führen keine Investitionsrechnung. 

Die Dynamik des Investitionsportfolios führt im Vergleich zum IAFP 2017-2020 zu geringeren Nettoinvestitionen. 
Trotz der intensiven Bauphasen der erwähnten Grossprojekte kann der Investitionsplafonds von jährlich 125 Mio. 
Franken, entsprechend dem Massnahmenplan 2013, über den Durchschnitt von 4 Jahren eingehalten werden. 

Es ergeben sich keine Abweichungen. 

Der erhöhte Investitionsbedarf resultiert aus Grossprojekten betreffend Fachanwendungen, die den „End of Life“ 
Zyklus erreicht haben und dringend abgelöst werden müssen. Insbesondere sind ab 2017 grössere Beträge für die 
neue Fachanwendung des Steueramtes enthalten. 

Die Nettoinvestitionen des DdI betreffen nur die Polizei Kanton Solothurn. Sie beinhalten im Finanzplan 2018 
Investitionen in die elektronische Verkehrsüberwachung (0,7 Mio. Franken), die technische Infrastruktur (2,3 Mio. 
Franken), Material/Bauten (0,7 Mio. Franken) sowie Funkanlagen (0,6 Mio. Franken). Die Erhöhung in den Jahren 
2020 und 2021 betreffen Investitionen in die Erneuerung Polycom (1,5 Mio. Franken). 

Für 2018 fallen altrechtlich gesprochene Investitionsbeiträge an Schulhäuser weg (0,3 Mio. Franken); ein Beitrag nach 
altem Recht ist für 2019 noch geplant (0,7 Mio. Franken).  Weiter werden bei Wald, Jagd und Fischerei neu auch 
Rückzahlungen von Darlehen ausgewiesen (0,2 Mio. Franken). Ab 2019 laufen bei der Landwirtschaft befristete Kür-
zungen aus dem Massnahmenplan 14 aus (0,4 Mio. Franken). 

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Total alle Departemente

Ausgaben 158.9 167.1 196.0 189.5 -6.5 169.5 185.2 15.7 166.9 166.5 -0.4 166.1

Einnahmen -32.4 -39.0 -37.2 -36.9 0.2 -31.2 -35.6 -4.4 -31.3 -31.5 -0.2 -31.4

Nettoinvestitionen 126.4 128.1 158.8 152.5 -6.3 138.3 149.6 11.3 135.7 135.0 -0.6 134.7

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

2. Bau- und Justizdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Ausgaben 138.2 144.6 173.4 164.0 -9.4 146.3 159.6 13.3 145.1 144.6 -0.6 146.6

Einnahmen -27.6 -33.8 -32.0 -32.0 -0.1 -26.0 -30.8 -4.7 -26.1 -26.7 -0.6 -26.7

Nettoinvestitionen 110.6 110.8 141.5 132.0 -9.5 120.3 128.9 8.6 119.1 117.9 -1.2 119.9

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

3. Bildung und Kultur RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Ausgaben 3.7 2.2 2.2 1.7 -0.5 2.2 1.7 -0.5 2.2 1.7 -0.5 1.7

Einnahmen -2.2 -2.0 -2.0 -1.5 0.5 -2.0 -1.5 0.5 -2.0 -1.5 0.5 -1.5

Nettoinvestitionen 1.6 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

4. Finanzdepartement RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Ausgaben 7.4 10.6 10.0 13.1 3.1 10.0 13.0 3.0 10.0 9.0 -1.0 6.5

Einnahmen -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 7.3 10.6 10.0 13.1 3.1 10.0 13.0 3.0 10.0 9.0 -1.0 6.5

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

5. Departement des Innern RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Ausgaben 3.4 2.8 3.7 4.3 0.7 4.4 3.5 -0.8 2.9 4.6 1.7 4.7

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 3.4 2.8 3.7 4.3 0.7 4.4 3.5 -0.8 2.9 4.6 1.7 4.7

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

6. Volkswirtschaftsdepartment RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2018 Diff. FP 2019 FP 2019 Diff. FP 2020 FP 2020 Diff. FP 2021

Ausgaben 6.2 6.9 6.7 6.4 -0.3 6.7 7.4 0.7 6.7 6.7 0.0 6.7

Einnahmen -2.7 -3.2 -3.2 -3.4 -0.2 -3.2 -3.3 -0.2 -3.2 -3.3 -0.1 -3.3

Nettoinvestitionen 3.6 3.7 3.5 2.9 -0.6 3.5 4.0 0.5 3.5 3.4 -0.1 3.4
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2.5. Eingeschränkte Handlungsautonomie 

Langfristig gebundene Gelder 
Viele finanzielle Ressourcen sind durch exogene Fakto-
ren (vom Bund vorgegebene Vollzugsaufgaben oder 
Kooperationsverträge mit anderen Kantonen) teilweise 
oder vollständig über mehrere Jahre gebunden. Es 
stellt sich deshalb die Frage, was von den zuständigen 
Behörden des Kantons Solothurn direkt beeinflusst 
werden kann und worauf sich die internen Ressourcen 
zu richten haben.  

Differenzierte Ressourcenbindung 
Das Amt für Finanzen hat sämtliche Profitcenter / Glo-
balbudgets nach dem Kriterium der Selbstbestimmung 
und Entscheidungsgewalt einer der vier folgenden 
Gruppen mit einem unterschiedlichen Grad der Hand-
lungsautonomie zugeordnet:  
1. hoch: Kanton Solothurn, direkt beeinflussbare
Gelder durch die kantonalen Behörden.
2. neutral: Spezialfinanzierungen stellen eine ge-
setzliche Zweckbindung der Gelder dar.
3. geteilt: Kooperationen mit anderen Kantonen
oder Institutionen in denen die kantonalen Behörden
die alleinige Entscheidungskompetenz abgegeben ha-
ben.
4. niedrig: Dritte (Bund, Gemeinden). Der Kanton hat
kaum Einflussmöglichkeiten.

Zusätzlich wurden die Profitcenter nach Globalbud-
gets und Finanzgrössen unterschieden. Die Dienststel-
len haben die Finanzanteile, welche sie nicht durch ihre 

Leistung direkt beeinflussen können den Finanz-
grössen zuzuweisen. 

Die Zuteilung der einzelnen Profitcenter beinhaltet ei-
nen Ermessensspielraum. Damit entstehen acht Felder, 
welche den Grad der der Handlungsautonomie aufteilt. 

Aufwand RE 2016 – 35% hoch beeinflussbar 
Betrachtet man den Aufwand der Rechnung 2016 und 
teilt diesen prozentual diesen acht Feldern zu, ist fest-
zustellen, dass 35% direkt durch die kantonalen Be-
hörden gesteuert werden (8% GB Kanton + 26% FG 
Kanton). 

Ertrag RE 2016 – 60% hoch beeinflussbar 
Da der Kanton Steuern erheben kann, sind es beim Er-
trag rund 60% des Gesamtertrages, welche eher lang-
fristig (verzögerte Wirkung bei Steuererhöhung oder –
senkung) veränderbar sind (49% FG Kanton + 11% GB 
Kanton). 

Beurteilung und Konsequenz 
Nach dem einmaligen Effekt der Ausfinanzierung der 
PKSO im Jahr 2015 ist es weiterhin so, dass die zustän-
digen Gremien des Kantons Solothurn direkt und eher 
kurzfristig maximal 35%-40% des Gesamtaufwandes 
(inklusiv Finanzgrössen) beeinflussen können. Der Kan-
ton kann jedoch einen deutlich höheren Anteil (55-
60%) der Erträge direkt bestimmen. 

Wesentliche Veränderungen RE 2016 zu FP 2021

in % zum Gesamtaufwand* und Ertrag

Kanton Spezialfinan- Kooperationen Dritte

Solothurn zierungen mit anderen Kt. Bund,

halbprivaten Instit. Gemeinden, usw.

Finanzgrössen

RE 16 FP 21 Diff. RE 16 FP 21 Diff. RE 16 FP 21 Diff. RE 16 FP 21 Diff.

Aufwand 8% 7% -1% 4% 5% 0% 12% 11% -1% 39% 41% 2%

Ertrag 49% 45% -4% 6% 6% 0% 3% 3% 0% 30% 34% 5%

Globalbudgets

RE 16 FP 21 Diff. RE 16 FP 21 Diff. RE 16 FP 21 Diff. RE 16 FP 21 Diff.

Aufwand 26% 26% 0% 1% 1% 0% 9% 9% -1% -1% -1% 0%

Ertrag 11% 11% 0% 1% 1% 0% 2% 2% 0% -1% -1% 0%

Autonomie KTSO

Aufwand RE 16

Ertrag RE 16

geteilt gering

35% 5% 21% 38%

60% 7% 5% 28%

hoch neutral
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Finanzen in Mio. Franken Behörden und Staatskanzlei 
 

Erfolgsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2012 FP 2021 

Globalbudgets 

  Aufwand 13.2 14.3 14.0 14.1 14.1 14.2 

  Ertrag -2.9 -3.0 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 

Globalbudgetsaldo 10.3 11.3 11.2 11.2 11.2 11.3 

  Verrechnung -6.4 -6.3 -6.1 -6.2 -6.2 -6.3 

  Saldo 3.9 5.1 5.0 5.0 5.0 5.1 

Finanzgrössen 

  Aufwand 9.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

  Ertrag -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

  Verrechnungen -1.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 

  Saldo 8.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

  Saldo total 12.0 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9 

 

 

 
In den Planjahren 2018-2021 sind die Nettoausga-
ben in den Globalbudgets plafoniert. Die Aufwand-
abweichung zwischen 2016 und 2017 ist auf den 
bewilligten Ausbau der Personalressourcen Staats-
archiv / Datenschutz sowie einmalig geringere Aus-
gaben für Drucksachen und Lehrmittel im 2016 
zurückzuführen.  
 
Bei den Finanzgrössen fällt in der Rechnung 2016 
die einmalige Ausfinanzierung von 4,0 Mio. Fran-
ken an die Pensionskasse Kanton Solothurn für die 
Übernahme der Ruhegehaltsordnung Regierungsrat 
per 1.1.2016 ins Gewicht. 
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IAFP 2018-2021  Bau- und Justizdepartement 
 

Finanzen in Mio. Franken vom Bau - und Justizdepartement 
 

Erfolgsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2012 FP 2021 

Globalbudgets 

  Aufwand 168.6 170.8 172.3 173.7 173.9 174.6 

  Ertrag -58.4 -54.2 -55.3 -55.6 -55.6 -55.8 

Globalbudgetsaldo 110.2 116.6 117.0 118.1 118.3 118.8 

  Verrechnungen -31.3 -32.2 -32.2 -32.2 -32.1 -32.1 

  Saldo 78.9 84.4 84.8 85.9 86.2 86.7 

Finanzgrössen 

  Aufwand 81.1 68.2 79.6 82.8 83.7 81.7 

  Ertrag -152.6 -113.8 -118.4 -120.1 -120.3 -126.3 

  Verrechnungen -4.3 -10.5 -9.9 -9.8 -9.7 -9.7 

  Saldo -75.8 -56.2 -48.7 -47.0 -46.4 -54.4 

  Saldo total 3.0 28.2 36.2 38.9 39.8 32.3 

 

 

Mit der Umsetzung der Massnahmenpläne 2013 und 
2014 steigen die Saldi in den Globalbudgets leicht 
über das Niveau der Rechnung 2016 und entsprechen 
praktisch dem Voranschlag 2017. Die geringe Erhö-
hung des Aufwandes - bedingt durch unvermeidbare, 
verschiedene kleinere Ausgaben und im Personalauf-
wand durch den automatischen Erfahrungsstufen-
anstieg - wird ausgeglichen durch weitere Einsparun-
gen und leicht engeres Budgetieren. 
 
Die Veränderungen entstehen durch organisatorische 
Veränderungen (Spitalliegenschaften, ÖV) und das 
Wegfallen eines einmaligen Buchgewinnes (Verkauf 
Schöngrün-Areal). Weiter konnte der Planungsstand 
bei der Sanierung der Kugelfänge und der Stadtmist-
deponien konkretisiert werden. 

 

Investitionsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2012 FP 2021 

Total  

Ausgaben 138.2 144.6 164.0 159.6 144.6 146.6 

Einnahmen -27.6 -33.8 -32.0 -30.8 -26.7 -26.7 

  Nettoinvestitionen 110.6 110.8 132.0 128.9 117.9 119.9 

Einzelne Nettoinvestitionen           

  Hochbau: Spitalbauten 40.7 44.7 50.0 49.0 49.5 39.5 

  Hochbau: Bildungsbauten 35.7 31.3 42.8 35.3 27.2 42.4 

  Hochbau: Motorfahrzeugkontrolle 0.4 3.2 3.6 6.0 2.3 0.0 

Kantonsstrassenbau  30.3 28.0 31.0 33.0 35.0 35.0 

Öffentlicher Verkehr 0.6 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Umwelt: Wasserbau 0.1 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 
 

 

 
 
 
Durch die intensive Bauphase des Bürgerspitals Solothurn 
und der gleichzeitigen Sanierung der Kantonsschule 
Olten erhöhen sich die Nettoinvestitionen für 2018 um 
ca. 22 Mio. Franken. Trotzdem kann die Investitions-
plafonierung von jährlich 125 Mio. Franken im 
Durchschnitt über 4 Jahre eingehalten werden. Neue, 
grössere Kantonsstrassenprojekte (Dornach, Klus 
Balsthal, Autobahnanschlüsse Egerkingen und 
Oensingen) werden frühestens ab 2020 realisiert. 
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Entwicklung Strassenbaufonds 
 

 

 

Die prognostizierten Werte sind nach dem heutigen Wissensstand übernommen, somit ist beispielsweise auf der 
Einnahmenseite eine moderate Erhöhung des Ertrages aus der Motorfahrzeugsteuer berücksichtigt. 

Die Regierung hat im Massnahmenplan 2013 die Plafonierung der Investitionen im BJD von 125 Mio. Franken 
beschlossen. Grosse bewilligte Vorhaben wie z.B. der Spitalneubau, verbunden mit der Plafonierung der In-
vestitionen, haben zur Folge, dass grössere anstehende Kantonsstrassenprojekte frühestens ab 2020 realisiert werden 
können. Somit ist in der obigen Darstellung ein weiterer Infrastrukturausbau erst ab 2020 berücksichtigt. Dieser 
beinhaltet die Vorhaben Dornach, Klus Balsthal und die Autobahnanschlüsse Egerkingen und Oensingen inkl. 
Entlastung Oensingen. Die Entwicklung des Strassenbaufonds ab 2020 wird somit u.a. von den dannzumal baureifen 
und finanzrechtlich bewilligten Infrastrukturausbauten abhängen.  

 

Stand Finanzierung Gesamtverkehrsprojekte Solothurn / Olten (GVP) 

Zur Finanzierung der Projekte „Solothurn, Entlastung West“ und „Entlastung Region Olten“ wird auf den Steuern 
für Motorfahrzeuge ein Zuschlag von 15% erhoben. Der Zuschlag entfällt, wenn die dem Kanton anfallenden 
Projektkosten durch den Zuschlag gedeckt, spätestens aber nach 20 Jahren, d.h. im Jahr 2022. 

Gemäss den neusten Prognosen wir der Zuschlag bis ins Jahr 2022 knapp nicht genügen, um die 
Gesamtverkehrsprojekte zu finanzieren (Unterdeckung von rund 9 Mio. Franken). 
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IAFP 2018-2021  Departement für Bildung und Kultur 

 

Finanzen in Mio. Franken Departement für Bildung und Kultur 

 

Erfolgsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 

Globalbudgets 

  Aufwand 212.8 217.6 220.7 220.8 221.3 221.3 

  Ertrag -55.5 -53.6 -54.9 -54.7 -54.4 -54.3 

Globalbudgetsaldo 157.3 164.0 165.8 166.1 166.9 167.0 

  Verrechnungen 30.0 29.0 28.4 28.3 28.4 28.4 

  Saldo 187.3 193.0 194.2 194.5 195.2 195.4 

Finanzgrössen 

  Aufwand 245.1 243.0 244.7 246.2 246.8 246.7 

  Ertrag -7.7 -7.8 -7.5 -7.4 -7.4 -7.4 

  Verrechnungen 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 

  Saldo 237.7 235.5 237.2 238.9 239.4 239.4 

  Saldo total 425.0 428.4 431.4 433.3 434.6 434.8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anstieg ab 2017 ist hauptsächlich auf steigende 
Schülerzahlen im Heilpädagogischen Schulzentrum 
zurückzuführen.  
 

 

 

Investitionsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 

Total  

Ausgaben 3.7 2.2 1.7 1.7 1.7 1.7 

Einnahmen -2.2 -2.0 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 

  Nettoinvestitionen 1.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Einzelne Nettoinvestitionen             

  Stipendien  -0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im 2016 wurden Investitionen im Zusammenhang 
mit der Erneuerung der Dauerausstellung Museum 
Altes Zeughaus getätigt. Das führte zu höheren 
Ausgaben und Nettoinvestitionen. 
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IAFP 2018-2021   Finanzdepartement 

 

Finanzen in Mio. Franken Finanzdepartment  

 

Erfolgsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2010 FP 2021 

Globalbudgets 

  Aufwand 84.3 85.3 86.1 86.5 87.6 87.7 

  Ertrag -61.3 -58.9 -59.3 -59.1 -59.1 -59.1 

Globalbudgetsaldo 23.0 26.5 26.8 27.5 28.5 28.7 

  Verrechnungen -4.9 -4.9 -5.2 -5.1 -3.0 -4.5 

  Saldo 18.1 21.6 21.7 22.4 25.5 24.1 

Finanzgrössen 

  Aufwand 75.2 73.4 73.1 74.5 78.4 79.7 

  Ertrag -1'318.7 -1'340.1 -1'385.2 -1'426.2 -1'428.4 -1'436.8 

  Verrechnungen 18.5 25.4 26.4 26.1 23.4 24.7 

  Saldo -1'225.1 -1'241.2 -1'285.7 -1'325.7 -1'326.7 -1'332.4 

  Saldo total -1'206.9 -1'219.6 -1'264.0 -1'303.3 -1'301.2 -1'308.3 

 

 

 
 
 
 
In der Erfolgsrechnung ist bei den Steuereinnahmen 
der natürlichen Personen aufgrund der aktuellen 
Wirtschaftslage und des Bevölkerungswachstums in 
den nächsten Jahren mit leicht steigenden Erträgen 
zu rechnen. Bei den Steuereinnahmen der juristi-
schen Personen geht man von leicht rückläufigen Er-
trägen aus. Auswirkungen der geplanten 
Steuervorlage 17 sind nicht enthalten. Weiter kann 
beim NFA mit einem Anstieg der Ausschüttungen ge-
rechnet werden. 
Ausgabenseitig ist in der Rechnung einerseits bei den 
Zinsen und andererseits bei den Abschreibungen im 
Informatik- und Steuerbereich mit höheren Kosten 
zu rechnen. 

 

Investitionsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2012 FP 2021 

Total  

Ausgaben 7.4 10.6 13.1 13.0 9.0 6.5 

Einnahmen -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Nettoinvestitionen 7.3 10.6 13.1 13.0 9.0 6.5 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
Der erhöhte Investitionsbedarf resultiert von 
Grossprojekten betreffend Fachanwendungen, die 
den „End of Life Zyklus“ erreicht haben und drin-
gend abgelöst werden müssen. Insbesondere sind 
ab 2017 Beträge für die neue Fachanwendung des 
Steueramtes enthalten. Die heutige Steuerlösung 
INES kann nur noch bis 2020 betrieben werden. 
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IAFP 2018-2021 Departement des Innern 

Finanzen in Mio. Franken Departement des Innern 

Erfolgsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2012 FP 2021 

Globalbudgets 

Aufwand 184.4 182.4 192.4 193.9 192.5 193.9 

Ertrag -30.5 -29.8 -36.8 -37.6 -37.6 -37.6

Globalbudgetsaldo 153.9 152.6 155.5 156.3 154.9 156.3

Verrechnungen 28.6 26.9 29.7 29.7 29.9 30.4 

Saldo 174.5 170.4 177.2 178.0 176.8 178.7 

Finanzgrössen 

Aufwand 839.1 818.9 875.7 903.0 927.2 951.8 

Ertrag -316.3 -318.8 -314.0 -320.4 -327.8 -335.1

Verrechnungen -26.4 -24.0 -27.0 -27.0 -27.0 -27.5

Saldo 504.4 485.2 542.6 563.5 580.3 597.1

Saldo total 678.9 655.6 719.8 741.5 757.2 775.8 

Der Finanzplan 2018 weist gegenüber der Rechnung 2016 
eine Aufwandsteigerung von 40,9 Mio. Fr. aus. Die Haupt-
gründe liegen bei der Gesundheitsversorgung +24,5 Mio. 
Fr. (Spitalbehandlungen gemäss KVG +27,6 Mio. Fr., Ärztli-
che Weiterbildung +2,2 Mio. Fr., GB Gesundheitsversorgung 
-5,3 Mio. Fr), bei der Sozialen Sicherheit +12,9 Mio. Fr. (GB
soziale Sicherheit +4,0 Mio. Fr., Behinderung +3,1 Mio. Fr.,
EL für AHV/IV/Familie +2,5 Mio. Fr., Prämienverbilligung
+1,9 Mio. Fr.) und bei der Öffentlichen Sicherheit +3,6 Mio.
Fr. (GB Polizei +2,8 Mio. Fr.).
Die hauptsächlichen Gründe der Aufwandsteigerung von
64,2 Mio. Fr. des Finanzplans 2018 gegenüber dem Voran-
schlag 2017 liegen bei der Gesundheitsversorgung +37,9
Mio. Fr. (Spitalbehandlungen gemäss KVG +38,0 Mio. Fr.),
der Sozialen Sicherheit +20,4 Mio. Fr. (EL für AHV/IV +8,9
Mio. Fr., Behinderung +4,3 Mio. Fr., GB soziale Sicherheit
+3,7 Mio. Fr., Prämienverbilligung +3,0 Mio. Fr.) und bei der
öffentlichen Sicherheit +6,0 Mio. Fr. (Kostgelder Straf- und
Massnahmenvollzug +3,0 Mio. Fr., Polizei +2,6 Mio. Fr.).
Die Aufwandsteigerungen ab 2019 begründen sich durch
höhere Kosten bei der Gesundheitsversorgung (Spitalbe-
handlungen gemäss KVG), der Sozialen Sicherheit (Prämi-
enverbilligung, EL für Familien, Pflege und Betreuung)
sowie bei der Polizei.

Investitionsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 

Total 

Ausgaben 3.4 2.8 4.3 3.5 4.6 4.7 

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nettoinvestitionen 3.4 2.8 4.3 3.5 4.6 4.7 

Die Nettoinvestitionen des DdI betreffen nur die Polizei 
Kanton Solothurn. Sie beinhalten im Finanzplan 2018 
Investitionen in die elektronische Vekehrsüberwachung 
(0,7 Mio. Franken), die technische Infrastruktur (2,3 Mio. 
Franken), Material/Bauten (0,7 Mio. Franken) sowie 
Funkanlagen (0,6 Mio. Franken). Der Voranschlag 2017 
enthält weniger Investitionen in den Bereichen 
elektronische  Verkehrsüberwachung (-0,5 Mio. Franken) 
sowie Material/Bauten (-0,7 Mio. Franken). Die Erhöhung 
in den Jahren 2020 und 2021 betreffen Investitionen für 
die Erneuerung Polycom (1,5 Mio. Franken). 
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IAFP 2018-2021  Volkswirtschaftsdepartement 
 

Finanzen in Mio. Franken Volkswirtschaftsdepartement 
 

Erfolgsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2012 FP 2021 

Globalbudgets 

  Aufwand 130.4 137.0 140.9 141.3 141.4 141.3 

  Ertrag -108.0 -113.0 -116.5 -116.8 -116.8 -116.8 

Globalbudgetsaldo 22.4 23.9 24.4 24.5 24.6 24.5 

  Verrechnungen 7.6 7.9 7.5 7.5 7.6 7.6 

  Saldo 30.0 31.8 32.0 32.0 32.2 32.1 

Finanzgrössen 

  Aufwand 97.3 97.8 94.0 94.3 94.7 94.7 

  Ertrag -39.2 -41.9 -37.2 -37.6 -38.3 -38.5 

  Verrechnungen -13.0 -11.8 -12.0 -11.8 -11.6 -11.4 

  Saldo 45.0 44.0 44.8 45.0 44.7 44.7 

  Saldo total 75.0 75.8 76.8 77.0 76.9 76.9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Globalbudgetsaldo bleibt verglichen mit dem 
Voranschlag 2017 praktisch unverändert. 
In den Finanzgrössen steigt der Beitrag an die Um-
setzung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
(AVIG-Beitrag) ab 2018 um 0,7 Mio. Franken.  

 

Investitionsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 

Total  

Ausgaben 6.2 6.9 6.4 7.4 6.7 6.7 

Einnahmen -2.7 -3.2 -3.4 -3.3 -3.3 -3.3 

  Nettoinvestitionen 3.6 3.7 2.9 4.0 3.4 3.4 

Einzelne Nettoinvestitionen             

  Finanzausgleich Einwohnergemeinden 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.0 

  Zufahrten zu Berghöfen 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

  Wald  0.2 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 

  Landwirtschaft  2.3 2.2 2.3 2.6 2.6 2.6 

 

 
 
 
 
Im IAFP 2018 – 2021 gibt es gegenüber dem Budget 2017 
keine wesentlichen Abweichungen. 
Die Schwankungen bei den Investitionen kommen auf-
grund von unregelmässig anfallenden Investitionsbeiträ-
gen zustande. Beim Finanzausgleich Einwohner-
gemeinden sind dies altrechtlich gesprochene Subventi-
onsbeiträge an Schulhausbauten. 
Bei der Landwirtschaft laufen befristete Kürzungen aus 
dem Massnahmenplan 2014 aus. Deshalb erhöhen sich 
die Investitionen ab 2019. 
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IAFP 2018-2021 Gerichte 

Finanzen in Mio. Franken Gerichte 

Erfolgsrechnung RE 2016 VA 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2012 FP 2021 

Globalbudgets 

Aufwand 20.9 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 

Ertrag -7.2 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1

Globalbudgetsaldo 13.7 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4

Verrechnungen 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 

Saldo 16.3 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 

Finanzgrössen 

Aufwand 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

Ertrag -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2

Verrechnungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Saldo total 19.9 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 

Die Budgetierung wurde mit Vorjahreswerten 
weitergeführt. Der Abschluss 2016 des Globalbud-
gets ist wegen eines hohen Sonderertrags nicht 
repräsentativ. 
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